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Travail.Suisse-Kongress vom 14. September 2019 / Resolution 

Ältere Arbeitnehmende vor drohender Altersarmut schützen! 

Die Schwierigkeiten der älteren Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt haben sich in den letz-

ten Jahren akzentuiert. Für die Betroffenen droht damit trotz langer Erwerbskarriere die Alters-

armut. 

Die Zahl der arbeitslosen Personen über 50 ist in den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach der Fi-

nanz- und Währungskrise spürbar angestiegen. Von der Erholung der letzten Jahre konnten die älte-

ren Arbeitnehmenden weniger profitieren als die übrigen Alterskategorien. Das «Barometer Gute Ar-

beit» von Travail.Suisse zeigt eindrücklich, wie ältere Arbeitnehmende ihre Arbeitsmarktfähigkeit zu-

nehmend negativ beurteilen; so glauben zwei Drittel der 46-65-Jährigen nicht oder kaum daran, bei 

Stellenverlust wieder eine vergleichbare Arbeit zu finden. Tatsächlich ist es für die Älteren sehr 

schwierig, bei Stellenverlust wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Dies zeigt die überproporti-

onale Anzahl Aussteuerungen bei den älteren Arbeitslosen. Seit 2011 stieg die Sozialhilfequote bei 

den älteren Personen überdurchschnittlich - die Zahl der sozialhilfebeziehenden 56-64-Jährigen hat 

sich in dieser Zeitspanne verdoppelt. 

Bei einer Aussteuerung wenige Jahre vor dem ordentlichen Pensionsalter ist die Fallhöhe besonders 

gross. Die letzten Jahre vor der Pensionierung sind durch die übliche Lohnkarriere und die höchsten 

Altersgutschriften speziell wichtig für den Aufbau der BVG-Rente. Ausserdem droht der Ausschluss 

aus dem Rentensystem der Pensionskassen, indem die Ersparnisse in der Pensionskasse auf ein 

Freizügigkeitskonto überführt werden. Weiter bleibt nach einer Aussteuerung nur der Vermögensver-

zehr, da das letzte soziale Auffangnetz – die Sozialhilfe – erst ab einem Vermögensfreibetrag von 

4000 Franken zum Tragen kommt. Im Extremfall kann so ein langjähriges Erwerbsleben mit gewissem 

Vermögensaufbau und solider Pensionskassenabdeckung in einem sozialen und wirtschaftlichen Ab-

stieg enden. Politik und Wirtschaft sind aufgefordert, mit folgenden Massnahmen gegen die zuneh-

mende Gefahr der Altersarmut vorzugehen: 

• Mit einer funktionierenden Weiterbildungspolitik und kostenlosen Laufbahnberatungen ist die 

Arbeitsmarktfähigkeit der Arbeitnehmenden zu erhalten. Die zeitliche und finanzielle Unterstüt-

zung der Weiterbildungstätigkeiten muss gesteigert werden – dies gilt besonders für diejeni-

gen Gruppen, welche bis jetzt zu wenig Unterstützung erhalten haben (ältere Arbeitneh-

mende, Tiefqualifizierte, Teilzeitarbeitende). 

• Die Stellenmeldepflicht könnte ein wichtiges Instrument sein, ältere Arbeitslose wieder in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren. Entscheidend ist aber, dass die Arbeitgeber bei Stellenbesetzun-

gen auch bereit sind, aus der Auswahl an arbeitslosen Personen zu rekrutieren. Es braucht 

eine vertiefte Analyse der Wirkungen und Effekte der Stellenmeldepflicht und allenfalls Anpas-

sungen, um das Instrument effektiver zu machen. 

• Das Recht auf eine Rente aus dem Pensionskassensystem muss erhalten werden, auch bei 

einer allfälligen Aussteuerung kurz vor dem ordentlichen Pensionsalter. Die Praxis einiger Ge-

meinden, über einen Verzehr der Pensionskassenguthaben das Zahlen von Sozialhilfe zu ver-

meiden, muss unterbunden werden. 

 



• Der Vermögensverzehr bei einer Aussteuerung kurz vor dem ordentlichen Pensionsalter muss 

verlangsamt und der entwürdigende Gang zur Sozialhilfe nach einem langen Erwerbsleben 

verhindert werden. Die vom Bundesrat angedachte Überbrückungsrente muss eingeführt wer-

den. Gleichzeitig sind die Arbeitgeber aber in die finanzielle Verantwortung zu nehmen, um 

ausufernde Frühverrentungen zu verhindern.  
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